
LAND BRANDENBURG 

Poluiprisidum 1 Kaiser-Friedrich-Str. 143114469 Potsdam 

Herrn 
█████ ████ 
██████████████████
███████████
███████

Potsdam, 21 Oktober 2018 

Ihre Anfrage -per E-Mail- vom 15. Oktober 2018 
Hier: Anfrage „fragdenstaat.de" [#340601 

Sehr geehrter Herr ████, 

Ihre an das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg 
gerichtete Anfrage ist mir zur weiteren und abschließenden Bearbeitung über-
mittelt worden. 

Nach Prüfung Ihres Antrages nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangs-
gesetz (AIG) hinsichtlich statistischer Zahlen für den Einsatz sog. „Stiller SMS" für 
die Jahre 2016, 2017 und 2018 bei der Polizei Brandenburg kann ich Ihnen 
folgendes mitteilen: 

Grundsätzlich ist eine zahlenmäßige Erhebung des ermittlungstaktischen Mittels 
„0-SMS" gesetzlich nicht gefordert und wird insoweit hier auch nicht statistisch 
nachgehalten. 

Lediglich anhand der Rechnungsführung für den Versand von „Stillen SMS" kann 
eine Gesamtzahl beziffert werden. 

Danach ergeben sich für die Jahre 

2016 — 20492, 
2017 — 22582 sowie 
2018 (1. Halbjahr) — 10142 

durch die Dienststellen des Polizeipräsidiums versandte sog. „0-SMS" 
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Eine Aufschlüsselung der relevanten Ermittlungsverfahren, respektive betroffener 
Personen ist aus den genannten Gründen nicht möglich. 

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Im Hinblick auf Ihr vorliegendes Akteneinsichtsbegehr steht es Ihnen gemäß § 11 
Abs. 2 AIG frei, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht (Aufgabenwahrnahme des Grundrechts auf Akteneinsicht und 
Informationszugang) anzurufen. Adresse und Erreichbarkeiten können über die 
Intemetseite der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht (LDA) unter www.Ida.brandenburg.de eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 


